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Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Januar 2009 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktueller Urteile und Entscheidungen aus 
den Themenbereichen Steuern, Recht und Wirtschaft zusammengestellt.

Bei Betriebsveräußerungen und Betriebsaufgaben können unter bestimmten Voraussetzungen ein Freibetrag 
und Steuervergünstigungen in Anspruch genommen werden. Ist eine Betriebsveräußerung oder Betriebsauf-
gabe geplant, sollte dies vorher mit dem Steuerberater abgestimmt werden, damit die Vergünstigungen 
nicht verloren gehen.

Sind im Rahmen von Ehescheidungen Unterhaltsansprüche zu leisten, kann es unter Umständen sinnvoll sein, 
diese nicht in einem Betrag zu leisten. In solchen Fällen ist nämlich nur ein einmaliger Abzug bis zu maximal 
13.805 € im Jahr der Zahlung möglich. 

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen Fragen haben, sprechen Sie uns 
bitte an. Wir beraten Sie gerne!

01. UNTERNEHMER

WEGFALL DES ANTEILIGEN VERLUSTVORTRAGS DURCH TEILBETRIEBSVERÄUßERUNGWEGFALL DES ANTEILIGEN VERLUSTVORTRAGS DURCH TEILBETRIEBSVERÄUßERUNG

Wird ein Teilbetrieb veräußert, gehen die auf diesen Teilbetrieb entfallenden Gewerbeverluste verloren. Sie 
können nicht mehr zur Kürzung zukünftiger Gewerbeerträge genutzt werden. Dies ergibt sich aus einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs.

Voraussetzung für die Kürzung von Gewerbeerträgen um Verlustvorträge aus vorangegangenen Jahren ist 
das Vorliegen einer Unternehmer- und einer Unternehmensidentität:
Unternehmeridentität erfordert einen unveränderten Gesellschafterbestand im Jahr der Verlustentstehung 
und dem der zukünftigen Anrechnung.

Unternehmensidentität liegt vor, wenn der Gewerbebetrieb im Verlustentstehungsjahr identisch ist mit 
demjenigen im Anrechnungsjahr. 

Das Merkmal der Unternehmensidentität liegt nicht mehr vor, wenn 
ein Teilbetrieb veräußert oder aufgegeben wurde. Teilbetrieb ist ein 
mit einer gewissen Selbstständigkeit ausgestatteter, organisa-
torisch geschlossener Teil des Gesamtbetriebs, der für sich allein 
lebensfähig ist. Die so weit gehende Verselbstständigung eines 
Betriebsteils zu einem Teilbetrieb ist Rechtfertigungsgrund dafür, 
Gewinne aus seiner Aufgabe oder Veräußerung nicht der Gewerbe-
steuer zu unterwerfen. Das ursprünglich aus mehreren Teilbetrieben 
bestehende Unternehmen verliert mit der Aufgabe oder Veräußer-
ung dieses Teilbetriebs den entsprechenden Teil seiner Unterneh-
mensidentität. Auf diesen veräußerten oder aufgegebenen Teilbe-
trieb entfallende Verlustvorträge stehen für eine Kürzung von 
Gewerbeerträgen in späteren Jahren nicht mehr zur Verfügung.

BETRIEBSVERÄUßERUNG AUCH STEUER BEGÜNSTIGT, WENN VERÄUßERER BERATER DES ERWERBERS WIRD BETRIEBSVERÄUßERUNG AUCH STEUER BEGÜNSTIGT, WENN VERÄUßERER BERATER DES ERWERBERS WIRD 

Ein berufsunfähig gewordener Unternehmer verkaufte seinen gesamten Betrieb an einen Mitarbeiter. 
Gleichzeitig schloss er mit dem Käufer einen Beratervertrag, der insbesondere die Unternehmensführung 
beinhaltete. Das Finanzamt versagte dem Veräußerer den Freibetrag für Veräußerungsgewinne und die 
Steuerbegünstigung. Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs dagegen hatte der Unternehmer seine gewerbliche 
Tätigkeit vollständig eingestellt und eine neue Einkunftsquelle erschlossen. Seine Kundenkontakte und sein 
Know-how habe er ab der Betriebsübernahme durch den Mitarbeiter nur noch in dessen Interesse genutzt. 
Der Veräußerungsgewinn war deshalb steuerbegünstigt.

1 %REGELUNG BEI GELEASTEM UND WENIGER ALS 50 % BETRIEBLICH GENUTZTEM PKW NUR BEI ZEITNAHER 1 %REGELUNG BEI GELEASTEM UND WENIGER ALS 50 % BETRIEBLICH GENUTZTEM PKW NUR BEI ZEITNAHER 
ZUORDNUNG ZUM BETRIEBSVERMÖGEN MÖGLICHZUORDNUNG ZUM BETRIEBSVERMÖGEN MÖGLICH

Ein Arzt, der seinen Gewinn 2001 durch Überschussrechnung ermittelte, hatte einen Pkw der Marke X im 
Betriebsvermögen. Den Privatanteil ermittelte er durch Fahrtenbuch. Einen weiteren Pkw der Marke Y hatte 
er geleast und die Kosten in seiner Buchführung laufend erfasst. Den Privatanteil hatte er nach der 1 %- 
Regelung angesetzt. Das Finanzamt erkannte für den geleasten Y nur 20 % der Kosten als Betriebsausgaben 
an, da er weniger als 50 % betrieblich genutzt wurde und somit kein notwendiges Betriebsvermögen war.

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht, da der Arzt den geleasten Y nicht in unmissverständlicher 
Weise durch zeitnahe Aufzeichnung in ein Verzeichnis seinem gewillkürten Betriebsvermögen zugeordnet 
hatte. Die laufende Buchung der Fahrzeugkosten war für das Gericht nicht ausreichend.

BETRIEBSVERÄUßERUNG: FREIBETRAG BEI DAUERNDER BERUFSUNFÄHIGKEIT NUR BEI NACHWEIS DURCH BETRIEBSVERÄUßERUNG: FREIBETRAG BEI DAUERNDER BERUFSUNFÄHIGKEIT NUR BEI NACHWEIS DURCH 
AMTLICHE BESCHEINIGUNGAMTLICHE BESCHEINIGUNG

Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne, die bei der Veräußerung oder Aufgabe eines 
Gewerbebetriebs erzielt werden.

Der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn wird allerdings nur versteuert, wenn er den Freibetrag von 45.000 € 
übersteigt. Der Freibetrag wird nur einmal gewährt. Es ist deshalb ein Antrag erforderlich, bei welcher Ver-
äußerung oder Aufgabe diese Regelung angewendet werden soll. Übersteigt der Veräußerungsgewinn den 
Betrag von 136.000 €, verringert sich der Freibetrag um den übersteigenden Betrag.

Voraussetzung für die Gewährung des Freibetrags ist, dass der Veräußerer das 55. Lebensjahr vollendet hat 
oder er im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd berufsunfähig ist. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 
hat entschieden, dass die dauernde Berufsunfähigkeit durch amtliche Bescheinigungen nachzuweisen ist. Der 
Nachweis ist danach nur möglich durch Bescheinigungen der Sozialversicherungsträger oder durch amtsärzt-
liche Bescheinigungen. Die Vorlage einer fachärztlichen Bescheinigung reicht nicht aus.

02. EHEGATTEN

TERMINE STEUERN/SOZIALVERSICHERUNG                    Januar/ Februar 2009

STEUERART 

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

Umsatzsteuer

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung5

Ende der Schonfrist  Überweisung6

obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:  Scheck7

Gewerbesteuer 

Grundsteuer

Ende der Schonfrist  Überweisung
obiger Steuerarten
bei Zahlung durch:  Scheck7

Sozialversicherung7 

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

FÄLLIGKEIT

12.01.20091   10.02.20092

12.01.20093    10.02.20094

Entfällt    10.02.2009

15.01.2009   13.02.2009
 
07.01.2009    06.02.2009

Entfällt    16.02.2009 

Entfällt    16.02.2009 

Entfällt    19.02.2009 

Entfällt    13.02.2009

28.01.2009   25.02.2009 

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen.

1 Für den abgelaufenen Monat.

2 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für 
   das vorangegangene Kalendervierteljahr.

4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
   Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
   Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
   erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

5 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
   erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

6 Seit 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bank arbeitstag des laufenden Monats 
   vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Ab 1. Januar 2008 gilt bei allen Krankenkassen 
   ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.06. bzw. 
   am 25.07.2008) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- 
   und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit 
   auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

03. GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/ VERMIETER

SCHÖNHEITSREPARATURKLAUSELN MIT STARREN FRISTEN AUCH BEI GEWERBLICHER MIETE UNZULÄSSIGSCHÖNHEITSREPARATURKLAUSELN MIT STARREN FRISTEN AUCH BEI GEWERBLICHER MIETE UNZULÄSSIG

Für Mietverträge über Wohnraum ist höchstrichterlich entschieden, dass eine Klausel, die den Mieter 
ungeachtet des konkreten Zustands der Mietsache in vertraglich festgelegten Zeiträumen zu Schön-
heitsreparaturen verpflichtet, unwirksam ist. Für Mietverträge über Gewerberäume wurde dies von einer 
verbreiteten Rechtsauffassung bislang anders gesehen. Nunmehr hat der Bundesgerichtshof starre Fristen 
auch bei gewerblichen Räumen für unzulässig erklärt.

Im Streitfall ging es um die Vermietung eines Ladenlokals zum Betrieb einer Änderungsschneiderei. Der 
Mietvertrag enthielt die Klausel: „Schönheitsreparaturen sind mindestens in der Zeitfolge von drei Jahren in 
Küche, Bad und Toilette sowie in fünf Jahren in allen übrigen Räumen auszuführen.“ Der Vermieter hatte auf 
Einhaltung dieser Verpflichtung beharrt und geklagt. Nach Auffassung des Gerichts ist der Mieter gewerbli-
cher Räume hinsichtlich der Renovierungspflichten nicht weniger schutzbedürftig als ein Wohnraummieter. 
Eine starre Fristenregelung benachteilige ihn unangemessen, weil sie ihn mit Renovierungspflichten belasten 
könne, die über den tatsächlichen Renovierungsbedarf hinausgingen. Eine solche Klausel sei daher auch in 
Mietverträgen über Geschäftsräume unwirksam.

HOHE AUFWENDUNGEN UNMITTELBAR NACH ERWERB EINES GEBÄUDES SIND HERSTELLUNGSKOSTENHOHE AUFWENDUNGEN UNMITTELBAR NACH ERWERB EINES GEBÄUDES SIND HERSTELLUNGSKOSTEN

Instandsetzungs- oder Modernisierungsaufwendungen an einem Gebäude sind als nur abschreibungsfähige 
Herstellungskosten und nicht als sofort abzugsfähiger Erhaltungsaufwand zu behandeln, wenn sie zu einer 
wesentlichen Verbesserung des Objektes führen. Eine wesentliche Verbesserung liegt vor, wenn die Maßnah-
men zur Instandsetzung und Modernisierung in ihrer Gesamtheit über eine zeitgemäße substanzerhaltende 
Erneuerung hinausgehen, den Gebrauchswert des Gebäudes insgesamt deutlich erhöhen und damit für die 
Zukunft eine verbesserte oder erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Von einer deutlichen 
Erhöhung des Gebrauchswerts ist z. B. auszugehen, wenn das Gebäude von einem sehr einfachen auf einen 
mittleren oder von einem mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard gehoben wird. Insbesondere zu 
beachten sind Erneuerungen der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen sowie der Fenster. Wendet ein 
Erwerber unmittelbar nach Erwerb eines Gebäudes Aufwendungen in Höhe des Siebenfachen des Kaufpreises 
auf, spricht nach einem Urteil des Finanzgerichts Köln eine (widerlegbare) Vermutung dafür, dass es sich um 
aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand und nicht um sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand handelt.

Der Bundesfinanzhof muss sich mit diesem Fall beschäftigen.

04. ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER

KEIN BETRIEBSÜBERGANG DURCH ÜBERNAHME EINES AUFTRAGSKEIN BETRIEBSÜBERGANG DURCH ÜBERNAHME EINES AUFTRAGS

Im Falle eines Betriebsübergangs haben die Arbeitnehmer des übergehenden Betriebs gegen den Betriebs-
übernehmer einen Anspruch auf Fortsetzung ihres Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen Bedingungen. Was 
unter einem Betriebsübergang zu verstehen ist, ist nicht immer leicht zu beurteilen.

Das Bundesarbeitsgericht hatte einen Fall zu entscheiden, in dem es darum ging, dass die Bundeswehr den 
Auftrag zur Bewachung eines Truppenübungsplatzes an ein anderes Bewachungsunternehmen als bisher 
vergab. Das Gericht entschied, dass in diesem Fall kein Betriebsübergang vorlag, weil der neue Auftraggeber
keinen nach Zahl und Sachkunde wesentlichen Teil des bisherigen Personals übernahm und deshalb keine 
Identität des Betriebs im Sinne einer wirtschaftlichen Einheit vorlag. Das Gericht entschied dies, obwohl der 
von der Bundeswehr beauftragte neue Betrieb 14 der 36 Vollzeitbeschäftigten und fünf der 12 Aushilf-
skräfte des bisher für die Bundeswehrtätigen Betriebs einsetzte und die Überwachungstätigkeit entsprech-
end den Vorgaben der Bundeswehr im Wesentlichen in gleicher Weise fortführte. Es habe sich trotz allem um 
eine bloße Funktionsnachfolge gehandelt, die keinen Betriebsübergang darstellt. Dementsprechend hatten 
die Arbeitnehmer des bisher beauftragten Betriebs keinen Anspruch gegen das nunmehr beauftragte 
Unternehmen, sie weiterhin als Arbeitnehmer zu beschäftigen.

STEUERLICHE BEHANDLUNG VON ARBEITGEBERDARLEHENSTEUERLICHE BEHANDLUNG VON ARBEITGEBERDARLEHEN

Das Bundesministerium der Finanzen hat sich erneut zur steuerlichen Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 
geäußert. Neu ist eine Definition des Begriffs Arbeitgeberdar lehen. Ein Arbeitgeberdarlehen ist danach die 
Überlassung von Geld durch den Arbeitgeber oder auf Grund des Dienstverhältnisses durch einen Dritten an 
den Arbeitnehmer, die auf dem Rechtsgrund eines Darlehensvertrags beruht. Nicht darunter fallen insbeson-
dere Reisekostenvorschüsse oder ein vorschüssiger Auslagenersatz.

Außerdem sind Zinsvorteile aus der Darlehensüberlassung wieder nur dann als Sachbezüge zu versteuern, 
wenn die Summe der noch nicht getilgten Darlehen am Ende des Lohnzahlungszeitraums 2.600 € übersteigt. 
Des Weiteren enthält das Schreiben Einzelheiten zur Berechnung der Zinsvorteile, zur Behandlung von Arbeit-
geberdarlehen, die vor dem 01.01.2008 vereinbart wurden, und zur Behandlung von Arbeitgeberdarlehen 
durch Kreditinstitute. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der steuerlichen Behandlung eines Arbeitgeberdarlehens 
sollte eine Anrufungsauskunft eingeholt werden.

05. ALLE STEUERPFLICHTIGE

KONJUNKTURPAKET DER BUNDESREGIERUNGKONJUNKTURPAKET DER BUNDESREGIERUNG

Die Bundesregierung hat am 05.11.2008 ein 15-Punkte-Programm 
zur Überwindung der Konjunkturschwäche und für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen beschlossen. Darin enthalten sind folgende steuerliche 
Maßnahmen:

KfzSteuer für NeuwagenKfzSteuer für Neuwagen

Alle Pkw, die zwischen dem 05.11.2008 und dem 30.06.2009 erst-
mals zugelassen werden, werden ein Jahr von der Kfz-Steuer befreit. 
Für Fahrzeuge mit der umweltfreundlicheren Euro-5-Norm oder Euro-
6-Norm verlängert sich die maximale Steuerbefreiung auf zwei Jahre 
ab Erstzulassung. Die Phase der Nichterhebung endet in jedem Fall 
am 31.12.2010.

HandwerkerleistungenHandwerkerleistungen

Bei Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird der steuerliche Abzugsbetrag ab dem Veranla-
gungszeitraum 2009 auf 20 % von 6.000 € verdoppelt. Damit sind zukünftig maximal 1.200 € absetzbar. 
Im Jahr 2011 soll überprüft werden, ob die verbesserte Absetzbarkeit wirksam ist. 

Degressive AbschreibungenDegressive Abschreibungen

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wird es in den Veranlagungszeiträumen 2009 und 
2010 wieder eine degressive Abschreibung geben. Der Absetzungsbetrag darf das 2,5fache der linearen 
Abschreibung und maximal 25 % nicht übersteigen.

InvestitionsabzugsbetragInvestitionsabzugsbetrag

Die relevanten Betriebsvermögens und Gewinngrenzen für die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags werden auf 335.000 €, 175.000 € und 200.000 € erhöht. Die Erhöhung gilt nur für die Veran-
lagungszeiträume 2009 und 2010.
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EINKOMMENSTEUERERSTATTUNGSANSPRUCH ZUSAMMEN VERANLAGTER EHELEUTE WIRD AUCH BEI INSOLEINKOMMENSTEUERERSTATTUNGSANSPRUCH ZUSAMMEN VERANLAGTER EHELEUTE WIRD AUCH BEI INSOL-
VENZ EINES EHEGATTEN HÄLFTIG GETEILTVENZ EINES EHEGATTEN HÄLFTIG GETEILT

Ein Ehepaar wurde zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Die Ehefrau zahlte die Einkommensteuer-
Vorauszahlungen für sämtliche Quartale auf Grund eines Vorauszahlungsbescheids, der ergangen war, als die 
Insolvenz des Ehemannes bereits feststand. Bei der Veranlagung des betreffenden Jahres ergab sich ein
Einkommensteuerguthaben, von dem der Insolvenzverwalter die Hälfte beanspruchte. Daraufhin erließ das 
Finanzamt einen geänderten Abrechnungsbescheid.

Die Rechtsbehelfe der Ehefrau hatten keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass das Guthaben zu 
Recht geteilt worden sei. Auch bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Ehegatten, 
könne es Gründe für den anderen Ehegatten geben, Vorauszahlungen auf Rechnung beider Eheleute zu 
leisten. Soll dies nicht geschehen, müsse der zahlende Ehegatte dem Finanzamt dies jeweils bei Zahlung 
mitteilen.

HINWEIS
Seit 2006 ist die 1 %-Regelung für private Pkw-Nutzung nur noch bei Fahrzeugen zulässig, die mehr 
als 50 % betrieblich genutzt werden.

HINWEIS
Personen, die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit erzielen, müssen diese Grundsätze bei Ver-
äußerung oder Aufgabe z. B. der Praxis ebenfalls beachten.

Abfindung von Unterhaltsansprüchen als außergewöhnliche Belastung

Aufwendungen für den Unterhalt gesetzlich unterhaltsberechtigter Personen können im Rahmen von 
Höchstbeträgen als außergewöhnliche Belastung abgezogen werden. Dies gilt jedoch nur für 
typische Unterhaltsleistungen. Die Abgrenzung der typischen von untypischen Unterhaltsaufwen-
dungen richtet sich nach deren Anlass und Zweckbestimmung. Erfolgt eine Abfindung von typischen 
Unterhaltsaufwendungen, hat dies auch deren Abzugsfähigkeit zur Folge. Dies macht ein vom Bun-
desfinanzhof entschiedener Fall deutlich.

Nach einer Ehescheidung hatte sich der Ehemann verpflichtet, die Unterhaltsansprüche seiner Ehe-
frau mit ca. 1,5 Mio. DM abzufinden. Er machte diese Aufwendungen als außergewöhnliche Be-
lastung allgemeiner Art geltend. Das Finanzamt berücksichtigte lediglich den Höchstbetrag für 
Unterhaltszahlungen (z. Z. 13.805 €) als Sonderausgaben. Das Gericht hat dies bestätigt und dazu 
angemerkt, dass bei Abfindung von typischen Unterhaltsleistungen diese im Rahmen der dafür 
festgelegten Höchstbeträge zu berücksichtigen sind. Dagegen können außergewöhnliche Be-
lastungen allgemeiner Art nur solche sein, mit denen außergewöhnlicher Bedarf, z. B. Krankheits- 
oder Pflegekosten, abgedeckt wird.

HINWEIS
Ob eine deutliche Verbesserung und eine Hebung des Gebäudestandards vorliegt, ist für die ersten 
drei Jahre nach Anschaffung des Gebäudes nicht zu prüfen, wenn die Aufwendungen für die 
Instandsetzung und Modernisierung des Gebäudes insgesamt 15 % (ohne Umsatzsteuer) der 
Anschaffungskosten des Gebäudes nicht bersteigen. 


